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Verbandsgemeinde Westerburg 
 
 
 

Vorlage 
 
Federführend: 

Abteilung 5 - Finanzabteilung 

Vorlage-Nr: VO/2021/0180 
AZ: 901-11 
Datum: 17.02.2021 
Verfasser: Frau Iris Esser 

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den 
Haushaltsplan der Ortsgemeinde Höhn für das Jahr 2021 

Beratungsfolge: 

Status Datum Gremium Zuständigkeit 

öffentlich 01.03.2021 Ortsgemeinderat der Gemeinde Höhn beschließend 

 
 
 
Sachverhalt:    
Der Finanzausschuss hat den Haushaltsplanentwurf am 08.02.2021 vorberaten.  
Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbedarf von 115.567 €. Dies hängt in erster 
Linie mit dem Einbruch der Gewerbesteuer (Rückgang gegenüber Vorjahr = 324.130 €) zu-
sammen. Der Saldo der ordentlichen Ein –und Auszahlungen beträgt  28.590 €. 
Investitionsauszahlungen in 2021 sind u.a. für die Umsetzung des neuen KiTa-Gesetzes (Kü-
che, Schlafplätze) sowie für die Baumaßnahmen Zehntgrafstraße vorgesehen. 
Investive Einzahlungen werden u.a. erwartet aus dem Verkauf von Bauplätzen im Neubauge-
biet sowie Gewerbegebiet, die Erschließungsbeiträge für die Straße zum Seniorenheim, 
Edeka-Straße und Zehntgrafstraße sowie aus der beantragten Landeszuweisung für den Kin-
dergarten und die Kostenbeteiligung der Kath. Kirche. 
Nach Gegenüberstellung aller En- und Auszahlungen können voraussichtlich 835.510 € den 
liquiden Mitteln zugeführt werden. 
Auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 wird verwiesen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Höhn für das Jahr 2021 wird wie folgt beschlossen: 

 
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 

 
 Festgesetzt werden 
 

1. im Ergebnishaushalt 
 der Gesamtbetrag der Erträge auf 3.600.643,00 € 
 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.716.210,00 € 
 Der Jahresfehlbetrag auf  -115.567,00 € 

 
2. im Finanzhaushalt 

 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 28.590,00 € 

 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.844.700,00 € 
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 962.700,00 € 
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- 
 keit auf  

882.000,00 € 

  
 der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätig-  

 
-910.590,00 € 
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 keit auf  

 
§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von  
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für 

 
 zinslose Kredite auf 0,00 € 

 verzinste Kredite auf 0,00 € 

 zusammen auf 0,00 € 

  

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen 
Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 
      0,00 €. 
 
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren 
voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beträgt   
      0,00 €. 

 
 § 4 Steuersätze 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 

 Grundsteuer A auf 300 v.H. 

 Grundsteuer B auf 365 v.H. 

 Gewerbesteuer auf 365 v.H. 

 
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden 
 

 für den ersten Hund 40,00 € 

 für den zweiten Hund 60,00 € 

 für jeden weiteren Hund 80,00 € 

 für den ersten gefährlichen Hund 300,00 € 

 für den zweiten gefährlichen Hund 500,00 € 

 für jeden weiteren gefährlichen Hund 700,00 € 

 
 

§ 5 Eigenkapital 
 

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 9.808.713,00 € 

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 
31.12.2020 beträgt 

9.725.662,00 € 

und zum 31.12.2021 9.610.095,00 € 

 
 

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
 
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 
Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.000,00 € überschritten sind. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
Naturgemäß sind die finanziellen Auswirkungen des Haushaltsplanes umfassend, hier jedoch 
nicht sinnvoll darstellbar. Insoweit wird auf die Anlage verwiesen.  
 
 
 
 
Anlage/n: 
Höhn Investitionsmaßnahmen Hpl. 2021 
Höhn Übersicht einmalige E-A Hpl. 2021 
Haushaltsplan Höhn 2021Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Höhn für 
das Haushaltsjahr 2021 
 
 


